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~ medium wird haupt ächlich das Tele
fon- bzw. ISD - etz verwendet. Die ist
auch einer der Gründe, warum die Soft
ware auf möglichst kurze Online-Zeiten
ausgelegt ist.

Die Themen der »Echos« sind breit ge
streut. Von EDV-spezifischen Themen
über Politik, Medizin, und Witze bis zur

Musik ist hier alles zu finden. Die wich
tigsten Fido-Echos sind auch im Internet
über die Newsgroup-Hierarchie at.fido.*
erreichbar. Es gibt also auch Gateways
zu anderen Netzwerken wie dem Internet.
Die Standardsprache im FidoNet ist Eng
lisch, es gibt aber auch deutschsprachi
geEchos.
Entstanden ist dieses etz 1985 in den

USA und war ursprünglich nur eine Idee
zweier Mailbox-Betreiber, die electronic
mail zwischen ihren Systemen austau
schen wollten, ohne sich immer in den
jeweils anderen Rechner einwählen zu
müssen (ja ja, so kompliziert war das
noch vor elf Jahren...). Den amen und
das Logo hat es von Tom Jennings' Hund
• A1eDDder Lw

~

..

aar Fragen
sentwurf...

b) in §J1 (1) 10. heißt es:

siemt das voellig richtig. WIT haben bei unse
UebedegungeneineZweiteiJungdesIntemet

orgenommen: [...] Disku ion beitraege in
Newsgroups [sind] vergleichbar ind mit einer
WodspeDde beioeffentlichen Diskussiooen. Auch
hier besteht nicht die Pflicht mich sofort zu
autentifizieren. [...] leh gehe noch weiter. Ich sehe
etwa imMedium Internet viel emanzipatorisches
Kapital schlummern. So kann ich etwa meine
Geschlechtsidentiaet verschleiern und dadurch
moeglicherweise eine andere Behandlungerfah
ren. Also: keine gene:relleldentifikationsptlicht!!!

Das WEB sehen wir als jenen Teil, wo ich mich
bewusstentscheide Informationen einem grossen
Interessentenkrei zukommen zu lassen. Ichglau
be, dass, wenn ich diesen Schritt wie gesagt
bewusst setze, jeder Rezipient auch die
Moeglichkeit erhalten soll, zu wissen wer zu ihm
spricht Diesen Bereich sehen wirals Medium im
Sinne des Mediengesetzes an.

Dam hte ich noch eines anmerken: wir ha
ben .. nicht zuletzt aus dem Gnmd, dass wir
lIick ausgehen, hier sofort die richtigenLots..,.. parat zu haben, dafuer entschieden,
dea im Netz zu diskutieren. [...]

.vI111D"das richtig, tkJßNews-Postings nichtals
e Medien im Sinne dieses Absatzes

deS Entwurfes eine Differenzierung vorgenom
men. Demnach soll bei WEB-Seiten, die
3USllChliesslich privaten oder wissenschaftlichen
ZwecIreft dienen die Impressumsptlicht und da
mitdieBekanntgabeder Adresse nicht gelten!!!

E-mail-AntworlderS~

Du sprichst hier genau den Knackpunkt derDis
kussion in den ew groups ueber unseren Ent
wurfan. Hier haben wir in unsererAbaenderung

Meine Homepage (s.lL) winJ sichernoch bis zwn
EndemeinesSIIIdiu1mdauemdabrujbarsein, und
ich ändere sie auch regelmäßig. Ein Kollege von
mir veröffentlit:ht ein eigenes" Wort ZJI11I Sonn
tag "jede mx-he aufseiner H01TI!page. Das be
trifft also i.d.R. jeden Studenten. der eine
Homepage hat. 1st in diesen Fällen ein permtJ
nentes Medium im obigen Sinne vorhanden und
würde diuJurch die Verpflichtwlg gem §24 Abs.
4 entstehen, die volle Adresse beknnntzugeben?

Edeltraud Stiftinger
<ESTIFI1N@spoe.or.at>
Wed, 4 Dec 199614:59:38
alexlist@sbox.tu-graz.ac.at
Edward_Strasser@spoe.or.at,
rnem@oevp.bp.oevp.co.at,
K.Ganneshofer@vpklub.
parlinkom.gv.at
Re: oveUe des MedienG,
Bestimmungen bzgl. Internet
et al.

Lieber Alexander Ust!
[...] wir sprechen uns klar gegen jede Fmndrr
Zen ur des Internet au . Aucb der UDS

praesentierte Medienrechtsentwurf gda - .
schon der TItel "Ohne Zensur ins Intemet'"ust
von dieser Praemisse aus.

Begruendung:
Weil wir glauben, dass neu entstehende
schaftliche Raume in ihrerEntwicklung •
hemmt werden sollen[...] Das Buero foI:r
Medien inderSPOE iehtes fastalsl'CVl....~
an, dassdie gesellschaftlicheEntwicklung
Verwirklichungdes Brecht'schenRadlic'cbec_rt
zusteuert. Bert Brecht hatte die VISion, dass
Menschen durch das MediumRadio lIJS des'ÜlF
der blossen InfonnationsempfaengerauchmSe&
dem werden koennen - jeder mit einer eigenen
Radiostation ausgeruestet - was zweifellos einen
enormen Dernokratisierungsschub inder Gesell
schaft äusloesen koennte. UD, Radiofrequenzen
sind leider ein knappes Gut, was weltweit dazu
gefuehrt hat, dass ie heute wiederum nur von
wenigen kontrolliert werden. Durch das Interent
bestehterstmalsdieMoeglichkeitderAufloesung
des klassischen Sender-Empfaenger-Modells, da
jedeIr auch mit geringem finanziellen Aufwand
Informationen einem MiJlioneopublikum
mgaenglich manchen kann. Auch aus diesem
Grund ind wird gegen Zensur im Internet
Wofuer wir uns einsetzen ist, dass in der "virtuel
len Welt", die ja von den Menschen der·,,realen

Subject:

alexlist@ box.tu-graz.ac.at,Intemetwrites:
[... ]habe ein paar Fragen ZU demGe~
wurf, der im Juli in at.infosystems, at.tMom
initiative undatfido.inJemetdiskutiert WIIIrIe s0

wie zwn Entschließungsantrag nzwn~der
Kinder" vom 23.9.1996. ReferrmzensieTwJllflm.

Date:
To:
Ce:

FlOm:



• "BeielektronischenMedien giltdie Vermutung,
das Begehren seifristgerecht, wenn der Antrag
steller einen datierten Ausdruck des Mediums
vorlegen kann, aus dem die Wah1U1lg der Frist
almdesen ist, diese Vermutung kann vomMedien
inhaber durch die Erbringung des Gegenbewei
ses entkräftet werden. "

/eh sehe das eherproblematisch, weildieserAus- .
druck leichtfdlschbarist. Jemandkönnte z.B. eine
Seitekopieren, lokalverändemWJddannausdrok
km. Obwohl es diese Seite in dieser Form nie im
Netz gegeben hat, liegt einAusdruckvor, derobi
gen Kriterien entsprechen würde. Hier hätte ich
folgenden Lösungsvorschlag:
1. gibt es dieses Problem nicht mehr, wenn je
mand seine Seiten PGP-signiert, weil dfInn so
fort jede Ände1U1lg durch die falsche Signature
auffiillt.
2. gibt es Ttmestamper, die ein Dolaunent datie
ren WJd dann signieren. Dmit wäre das Problem
gelöst. Die Glaubwürdigkeit dieses "datierten
Ausdrucks" miY3te IMHO alsofast einerbeglau
bigten Kopie nahekommen, damit dieser Passus
greift·

Ein interessanterAnsatz, den wirdiskutieren wel'

den. Danke.

3.) Was haben sich die "Abgeordneten Dr.
Kostelka, Dr. MaTÜl Fekter. Doris lJures, Rose
marie Bauer, Gabriele Binder, Schuster undGe
rwssen" wohl beim Entschließungsantrag vorn
23.9.1996 gedacht? Wortlaut: (Zitol Anfang)
"DerNationalrat wolle beschließen:
1.) Der Bundesminister./Ur Inneres wird ersucht,
im Bereich der GeneraldirektionfUr i!ffentliche
SicherlJeit eine zentrale Meldestelle ein:Juich
ten, die HinweisedaraufentgegennimmJ, doßi1ber
das Intemet Daten mr Begehung oder FiJnIe
1U1lg kriminellerHandlungen angeboten wen:lta •
2.) Der BundesministerfUr Inneres wirde~
im Einvemehmen mit dem BundesministerJilr
WISSensChaft, Verkehr und Kunst eine~
setzliche Regelung vorzubereiten, die es den SI
cherlJeitsbehörr1en ermöglicht, Providem tl/.ffIJI
tragen, den Zugriffaufsolche Daten ZU unterlJin.
den. " (Zitat Ende)

/eh habe damit und mit §40 (4) des MedimG
EnJv.urfsfolgendesProblem: Was geschiehlwirt
lich, wenn ein Dokument im Ausland liegt WJd
der Anbieter seinen Sitz imAusland hat?

adobigemAntrag:Heißt das, daßjetztganz Öster
reich übereinen zentralen Proxyversorgtwerrlen
muß, tkr verbotene Inhalte sperrt? Und wieso
veran1LLssen das dieSicherlJeitsbehörden undnicht
ein Gericht? /eh sehe hier die Verhältnismäßig
keil nicht gegebeTL

[...] ist man zu der Auffassung gelangt, dass die

im Entschliessungsantrag vorgeschlagene Vor
gangsweise nochmals zu ueberdenken ist Genau
aus dem Grund den Du hier anfuehrst: die Frage
derVedJaeltnismassigkeitbei lueckenloserDurch
setzung einer solchen Massnahrne. Konkret be
deutet das, das derzeit ein umfangreicher
Diskussionsprozess im Gang ist. wie vor allem
Kinderpornograpbie im Internet adequat begeg
net werden kann.

[...] Da dieDurchsetzungeines solchen Vorschla
ges eindeutig in Grundrechte der Menschen ein
greifen wuerde - Grundrecht auf Meinungsfrei
heit - sprechen wir uns klar gegen eine derartige
Regelungaus. Denn siewuerde aufgrunddertech
nischen Gegebenheiten bedeuten, umgelegt auf
die "reale Welt", das aufgrund eine
Kinderpronovideoverkaefers in Muenchen, den
Oesterreichem die Einreise nach Bayern unter
sagt . • auch

den dafUao'eh
ganadtmwmJenimnerwiedergeloeschtStatt
gefunden in diesem Jaln: Das fuehrte dazu. dass
der .,Buergerschutz Oesterriich" nW1lIlehr seine
Seiten ueber einen amerikanischen anonymous
Serveranbietet Intendiertes Ausstrahlung gebiet
ist aber Oesterreich. Die Verfasser der Texte
beschraenken sich auch weitgehend auf
Oesterreich. ach unserem Vorschlag muessten
dieseWeb-Seiten miteinemhnpressum versehen
werden und die Verantwortlichen koennten da
mit zur' Verantwortung gezogen werden,

atuerlich kann jetzt berechtigterweise ein
gewendet werden, dass er seiner Pflicht einfach
nicht nachkommt - was dann? Zu dieser Frage
komme ich, wenn'ich Dir zusammenfassend die
Intention unseres Vorschlages erklaere.

[...] 2. Jene Faelle, wo in einem Land bestimmte
Inhalte verboten sind, in dem Land in dem sie
aber vorwiegerxlverbreitet werden legal sind oder
das intendierteAusstrahlungsgebiet nicht klar ist,
i t das ungleich schwieriger. WiedieLoesung auf •
keinen Fall aussehen darf, hat nach Auffassung
des Bueros fuer Neue Medien, Deutschland vor
exerziert Eine in den Niederlanden produzierte
On-LineZeitung namens ,,radikal" - eine linksra
d,ikale Zeitung, die in Deutschland verl>oten ist,
wurde von einer PDS-Abgeordneten zu ihrer
Homepage miteinem Link verbunden. Siedistan
zierte ichallerdings von den Inhalten und konnte
deshalb auch nichtbelangt werden. Dennoch, die
deutschen Behoerden forderten die deutschen
Providerauf, diese Seiten zu sperren. Folgeeiner
sok:ben Massnahrne ist. dass aber der gesamte

:.slaeodi:'sehe Server gespeot werden muesste.
ist keinerlei Verhaeltni maessigkeit mehr

geFxn[...]

4.) Diskrepanzen zwischen Vorschlägen aufEU
Ebene lind in Österreich:
a) In einer "Mitteilung der Kommission an das
Europäische Parlmnent, den RaJ, den Winschafts
WJd Sozia/ausschuß sowie den AusschußderRe
gionen" ;;JI1I1 Thema "Illegale und schädigende
Inhalte im Intemet" heißt es aufS. 12 wörtlich:
"BietendieHost-DienstanbieterselbstInhalte auf
dem 'Kbrld Wufe Web oder in Newsgroups (!!!)
an, so haften sie hierfiir natürlich ebenso wie je
der andetr! Aulor oder Inhaltsanbieter." Dies
würde bedeulen, daß auch bei Newsgroups eine
Rüdcverfolgbarkeit gegeben sein miY3te, was ich
~ für technisch nicht machbar halte. Der
lJsIomchische Ansatz ist also in die em Punkt

dun:hdacht.

e ich auch. Hier ist aber der
kus ion proze auf EU-Ebene auch noch

.chtbeendet.

b) weiters heißt es aufS. 14 Lmlen:
"Einige Drittländer(gemeint sind Singapurund
China, Arun.) haben sehrweitgehende Vorschrif-
ten erlassen, die jeden direkten Zugang
vunIntemetüberdiealgangsanbietervemindem
Zugang ist nur über Zwischenserver möglich,
ähnlich wie in Großorganisationen, wo dies aus
SicherlJeitsgründen geschieht, undunerwünsch
tes Material wird von einer zentralen Stelle in
dkiert; damit soll viel mehr kontrolliert werden
als die Verbtr!itung des illegalen Molerials, das
GegenstanddieserMitteilung ist. Einederartre
striktive Regelung ist für Europa undenkbar,
denn sie stünde im Witlerspl1lCh vupoliti- •
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• schen TrtuliJion und würde die persönlü:he
Freiheitdes BürgersdeuIlich einschrünken. We
gen der Komplexitiit und Offenheit der europäi
schen Kommunikationsinfrastruktur wäre eine
solche liisung wahrscheinlich auch nichtprakti
kabel. "

IMHO steht damit Abs. 2 des oben erwähnten
Entschließungsantrages im Widerspruch zur
Meinung der EU-Kommission, da dieser "die

• Spemmg" von gewissen Inhalten vorsieht. Die
EU-Kommission schlägt hier lediglich ein
"Content labeling" vor, dh. daß gewisse Inhalte
z.B. von dieser zentralen Meldestelle indiziert
werden lmd Labels fiir gewisse Sites geschaffen
werden. Wennjemanddann sichergehenwil~ daß
aufseinem PC bzw. in seinem Firmen- oder Uni
netznur" in Österreich erlaubte" Sachen verbrei
tet werden, könnte er einfach die labels dieser
ZentraLsteile verwenden, IOn illegale URls her
ausVJfiltem

.7 Dazu habe ich unsere Position schon besctuie-
ben. Das Bewu st ein, das die i
Entschliessungsantrag geforderten Massnahm:D

zu weit geben koennten, ist geweckt.

Abschliessend moechte ich Dir noch unsere In
tention erldaeren, die zn dem EntwUIfbetreffend
die Aendenmg des Medienrechts fuehrte:

1. Allerorts wird versucht, Regelungen fuer das
Internet zn entwerfen. Dabei wird leider viel zn
oft zn Mitteln gegriffen, die dem Medium nicht
adequatsind. Wieauch:rooDirangesJrOCbenwird
das Prinzip der Verhaeltirismaessigkeit oftmals
vemachlaessigt. Das betrifft auch die Frage der
Haftung, die Inhalte betreffend. Immer wieder
wird der Ruf laut, die Provider fuer die Inhalte
verantwortlich zn machen. Wrr halten das fuerden
voellig falschen Ansatz. Vor allem deshalb weil
wir der Auffassung sind, dass der Provider ver
gleichbar ist mit der Post: er stellt
Zugangsm.oeglidllr.ezur\Ufuegung. DeshaIb
sehen . die hts als so
~v(i",pg ... N8dloo.1l:id!hli""~.ist fuer

barkeit wir waren uns bei derErstellung des Ent
wwfes - den wir gemeinsam mit Experten. vor
wiegend Providem und Juristen - erstellt haben
bewusst, dass die faktische
Dmchsetzungsmoeglichkeit eingescbraenkt ist
Dennoch haben wir uns dazu entschlossen. vor
allem weil im Augenblick andere Laender sehr
genau ~hten, was wiederum in anderen
Laendem passiert. (Wir wurden nach
Praesentatioo des Vorschlages auch dementspre
chend kontaktiert) Oesterreich hat also zwei
Moeglichkeiten: selbst gestaltend zn wiJken und
somiteinen \brschlagznpraesentierten,deneven
tuell andere Laender nachahmen oder zn warten
bis wirdie Zukunft von anderen gestaltet bekom
men. Wrr haben uns fuer den ersteren Weg ent
schieden. Ich hoffe, Dir mit meinen
Ausfuehrungen geholfen zu haben und stehe je
derzeit fuer weitere Fragen zu Verfuegung.

Einstweilen liebe Gruesse

Edeltraud Stiftinger
Buero fuer eue Medien
SPOE-Bundesgescbaeftsstelle
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